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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen und Nutzungsregelungen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

zu erhaltende Einzelbäume

anzupflanzende Einzelbäume

von Boden, Natur und Landschaft   - privat  -

CEF-Maßnahmenfläche für Rebhuhn und Goldammer
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 5.1)

CEF-Maßnahmenfläche für Rebhuhn und Goldammer 
(Erhalt eines Siedlungsgehölzes - s. Planungsr. Festsetzung Nr. 5.2)

Anlage eines naturnahen RRB + Graben
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 5.3)

Erhalt vorhandener Baumreihen
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 5.4)

Erhalt einer Streuobstwiese
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 5.5)
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Nachrichtliche Übernahmen

Sonstige Planzeichen

Außenwohnbereich-Isophone, Beurteilungspegel Lr ≥ 65 dB(A) tags
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.4)

Grenze unterschiedlicher Lärmpegelbereiche
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.2)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Passiver Lärmschutz, Lärmpegelbereiche IV bis VI
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.2)

Verkehrslärm-Isophone; Beurteilungspegel Lr ≥ 50 dB(A) nachts
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.3)

Bebauungsplanes

Richtungssektoren A - D
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.1)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem 
Denkmalschutz unterliegen  - Kulturdenkmale -
Erläuterung

Sichtwinkel  (siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. 4)

PLS V

II

GR

Wasserflächen

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet Futtermittelwerk Kreiling 

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

abweichende Bauweise (Gebäude über 50 m Länge 
sind zulässig, Abstände nach § 5ff NBauO)

Verkehrsflächen

Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelungen des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Anlage eines naturnahen Regenwasser- 

Gewässerrand-, Räum- und Unterhaltungsstreifen 

maximale Emissionskontingente L     (nach DIN 45691)
tags / nachts in dB(A) / m² (siehe Planungsrechtl. Festsetzung Nr. 3.1)

rückhaltebeckens und Grabens

(siehe planungsrechtliche Festsetzung Nr. 1)

Planunterlage Geschäftszeichen:  P 20028 
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 1:1.000 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung  © 2020 

Landkreis: 
Gemeinde: 
Gemarkung: 
Flur: 
Maßstab: 

Osnabrück 
Bersenbrück, Stadt 
Bersenbrück 
14 
1:1.000 

Die dieser Planunterlage zu Grunde liegenden Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach § 5 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBl. 2003, S. 5, geschützt. Die 
Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Weitergabe ist nicht zulässig. 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom 18.12.2020) 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit 
der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
 
Angefertigt durch ÖbVI Jens Alves 

Quakenbrück, den .................... 
 
 
 

.................................................. 
Öffentl. best. Verm.-Ing. 
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Amtssiegel 

3.  Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
3.1 Im SO sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Schallemissionen die nachfolgend 

aufgeführten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691, bezogen auf 1 m² der Grundstücksfläche, weder 
tagsüber (06:00h - 22:00 h) noch nachts (22:00h - 06:00h) überschreiten: 
 

    SO 1: tagsüber (6-22 h) 66 dB(A), nachts (22-6 h) 51 dB(A) 
    SO 2: tagsüber (6-22 h) 71 dB(A), nachts (22-6 h) 56 dB(A) 
 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, 
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k das 
Emissionskontingent LEK,i der einzelnen Teilflächen durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 
Die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 können entsprechend des im Plan dargestellten jeweiligen 
Richtungssektors wie folgt erhöht werden (siehe hierzu auch Kap. 10.1 des Schalltechnischen Berichts, 
Zech Ingenieurgesellschaft, 23.07.2021). 
 

Richtungssektor Winkel-Anfang 
[Grad] 

Winkel-Ende 
[Grad] 

EK, zus. T 
[dB(A)] 

EK, zus. N 
[dB(A)] 

A 5 68 0 0 
B 68 199 2 2 
C 199 232 0 0 
D 232 5 4 4 

 

Als Referenzpunkt für die Richtungssektoren gelten folgende UTM-Koordinaten: 
X: 32430235,16 / Y: 5824399,85 
 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der 
Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 
15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze). 
 

Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des Bebauungsplanes, wenn sie - unabhängig 
von den festgesetzten Emissionskontingenten - im Sinne der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig 
ist. 

 

3.2 In den Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (passiver 
Lärmschutz PLS ) müssen als Vorkehrungen gegen den Verkehrslärm von der Bundesstraße 214 bei 
Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den gemäß DIN 4109 
schutzbedürftigen Räumen (u.a. Büro-, Aufenthalts- u. Wohnräume) die Anforderungen an das 
resultierende Schall-Dämmmaß (R’w,res) gemäß den ermittelten Lärmpegelbereichen nach DIN 4109-1: 
2018-01 (Schallschutz im Hochbau) erfüllt werden: 
 

PLS IV ( = Lärmpegelbereich IV, maßgeblicher Außenlärm 66-70 dB(A))  
PLS  V ( = Lärmpegelbereich  V, maßgeblicher Außenlärm 71-75 dB(A))  
PLS VI ( = Lärmpegelbereich VI, maßgeblicher Außenlärm 76-80 dB(A))  
 

Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 
7.1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei sind die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den in 
der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen IV - VI ergeben. 
 

Abweichungen von den vorstehenden Festsetzungen sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen 
Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn aus dem konkret vor den 
einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 
4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und 
umgesetzt werden. 

 

3.3 Zwischen der B 214 und der im Plan dargestellten Verkehrslärm-Isophone: Beurteilungspegel Lr ] 50 
dB(A) nachts sind innerhalb des Sondergebiets beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen 
Änderungen im Zusammenhang mit Fenstern und Räumen, die vorwiegend zum Schlafen genutzt 
werden, schallgedämpfte, ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzusehen, die die Gesamtschall-
dämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Alternativ hierzu ist die Belüftung über ausreichend 
abgeschirmte Fassadenseiten mit entsprechendem Einzelnachweis über gesunde Wohnverhältnisse zu 
gewährleisten. 

 

3.4 Zwischen der B 214 und der im Plan dargestellten Verkehrslärm-Isophone: Beurteilungspegel Lr ] 65 
dB(A) tags sind innerhalb des Sondergebiets beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen 
Änderungen Außenwohnbereiche ohne zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Als 
schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung von zusätzlichen schallabschirmenden Maßnahmen 
(z. B. Lärmschutzwände oder Nebengebäude, geschlossene Loggien) im Nahbereich verstanden werden. 
Hierbei ist sicherzustellen, dass solche schallabschirmenden Maßnahmen so dimensioniert werden, dass 
sie eine Minderung des Verkehrs-Beurteilungspegels um das Maß der Überschreitung des schall-
technischen Orientierungswertes des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 tags bewirken. Abweichungen von den 
o.g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind mit entsprechendem schalltechnischem Einzelnachweis über 
gesunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig. 

 

5.6 Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Arten soll die Beseitigung 
von Gehölzbeständen und Gräben ausschließlich in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. erfolgen. Zur 
Vermeidung einer direkten Tötung von Vögeln soll zudem auch die sonstige Freimachung des Baufelds 
ausschließlich außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 31.07.), also in der Zeit vom 01.08. bis 28.02. 
vorgenommen werden. 
Sollte das Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und sonstiger 
Vegetationsstrukturen außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem 
Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige Person auf ein Vorkommen von besetzten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (insbes. Vögel und Fledermäuse) zu überprüfen. Von der Bauzeiten-
beschränkung kann abgesehen werden, wenn durch die Überprüfung der fachkundigen Person fest-
gestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Arten durch die Baufeldräumung 
zu befürchten sind. Beim Feststellen von aktuell besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist die Untere 
Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

5.7 Aus Gründen des Insekten- und Fledermausschutzes soll die Außenbeleuchtung des Plangebietes 
sparsam und nach den neuesten Standards erfolgen. Zu empfehlen ist die Verwendung von 
Natriumdampf-Niederdrucklampen (NA) oder LED-Lampen (Farbtemperatur CCT) von 3000 oder weniger 
Kelvin mit einem abgeschirmten, begrenzten, zum Boden gerichteten Lichtkegel. Kugellampen sollen 
nicht verwendet werden. Geeignet sind Lampen mit einem Spektralbereich von 570 – 630 nm. Sollten 
Leuchtstoffröhren verwendet werden, sind Röhren mit dem Farbton „warmwhite“ zu verwenden. Darüber 
hinaus sollten eher mehrere, schwächere, niedrig angebrachte als wenige, starke Lichtquellen auf hohen 
Masten installiert werden. 

 

5.8 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1a BauGB:  
Für die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft plant die Stadt Bersenbrück eine vollständige 
Kompensation. Da ein Ausgleich des Eingriffes innerhalb Plangebiet nicht möglich ist, soll die 
Kompensation des Defizits von 8.934 Werteinheiten auf einer externen Ausgleichsfläche (Teilfläche von 
6.872 m² des Flurstücks 52, Flur 14, Gemarkung Bersenbrück, Stadt Bersenbrück) erfolgen. Die Flächen 
und Maßnahmen zum Ausgleich der 8.934 Werteinheiten an anderer Stelle, also außerhalb der 
Grundstücke innerhalb des Plangebietes, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, werden den 
Eingriffsgrundstücken im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB im 
Ganzen zugeordnet. 

 
 
Bersenbrück, den  ............................. 
 
 
 
................................................................. 
Bürgermeister 
 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Südwestlich des Plangebiets besteht die denkmalgeschützte Hofanlage Gehrder Straße 104. Für dieses 

Baudenkmal besteht u.a. auch ein Umgebungsschutz (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 NDSchG). Daher ist für Errich-
tung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen innerhalb des Plangebiets, die das Erscheinungsbild 
des Denkmals beeinflussen können, vorher eine denkmalrechtliche Genehmigung gemäß § 10 NDSchG 
einzuholen. Dies gilt grundsätzlich auch für nach den planungsrechtlichen Festsetzungen dieses Bebau-
ungsplans zulässige Gebäude und sonstige bauliche Anlagen.  
 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdge-
schichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung tieri-
schen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) frei-
gelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflich-
tig und müssen der Denkmalbehörde des Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Os-
nabrücker Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unverzüglich ge-
meldet werden.   
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert 
zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

2. Im Abstand von 20 m vom befestigten Fahrbahnrand der Bundesstraße 214 dürfen außerhalb der Orts-
durchfahrt Hochbauten jeder Art und sonstige bauliche Anlagen (im Sinne der NBauO) sowie Aufschüt-
tungen und Abgrabungen größeren Umfangs nicht errichtet bzw. vorgenommen werden (§ 9 Abs. 1 
FStrG). 

 

3. In einem Abstand von 20 - 40 m vom befestigten Fahrbahnrand der Bundesstraße 214 bedarf die Bau-
genehmigung für die Errichtung von baulichen Anlagen (im Sinne der NBauO) der vorherigen Zustim-
mung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Osnabrück 
(§ 9 Abs. 2 FStrG). 

 

4. Sichtwinkel sind oberhalb 0,80 m über Straßenoberkante von jeder Sichtbehinderung dauernd freizu-
halten (gem. § 31 Abs. 2 NStrG). Es sind nur Einzelbäume zulässig, bei denen die Äste nicht unter 
2,50 m Höhe über Gelände ansetzen. Von dieser Festsetzung sind vorhandene hochstämmige Bäume 
ausgenommen. 

 

5. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist grundsätzlich auf der Umsetzungsebene (der Realisierung 
der Bauvorhaben) sicherzustellen. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob auch andere Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen infrage kommen oder ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 
BNatSchG beantragt werden müssen. 

 

H I N W E I S E 
1. Verkehrslärm Bundesstraße 214:  

Von der B 214 gehen Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen können gegenüber dem Träger 
der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht 
werden. 

 

2. Hochwasserprävention: 
Es wird angesichts von Starkregenereignissen empfohlen, das Merkblatt DWA-M 553 „Hochwasseran-
gepasstes Planen und Bauen“ grundsätzlich zu beachten, insbesondere wenn Gebäude errichtet werden 
sollen, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen. Dabei sind die gemäß DWA-M 553 vorge-
sehenen Strategien zur Risikominimierung „Ausweichen“, „Widerstehen“ und/oder „Anpassen“ entspre-
chend der Schutzwürdigkeit der jeweils geplanten baulichen Nutzung zu wählen bzw. zu kombinieren. 
Ein angemessener Starkregenschutz liegt dabei in der Verantwortung des jeweiligen Bauherrn. 

 

3. Bestehende Versorgungsanlagen:  
Bei Tiefbauarbeiten ist grundsätzlich auf vorhandene Versorgungsanlagen Rücksicht zu nehmen, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzei-
ge der erd-verlegten Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten. Schachtarbeiten in der Nähe 
von Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. 

 

4. Landwirtschaftliche Nutzungen:  
Im Umfeld des Plangebiets liegen landwirtschaftliche Nutzflächen, aus denen es zeitweise auch im Zuge 
der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Staub- und Geräuschimmissionen 
kommen kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen.  

 

5. Brandschutz: 
Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Arbeitsblattes 
W 405 (Ausgabe 02/2008) der Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW) einzuhalten.  

 

6. Gehölzpflanzungen im öffentlichen Bereich:  
Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich ist das DVGW-Regelwerk GW 125 (identisch 
mit DWA-M 162, FGSV-Nr. 939) „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, (Ausgabe 
02/2013) einzuhalten. 

 

7. Schutz von Vegetationsflächen:  
Zur Sicherung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ist grundsätzlich die DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ einzuhalten. (Diese DIN-Norm regelt 
den Schutz von Vegetation und Boden bei Baumaßnahmen. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zu-
sammenhang die Errichtung von Schutzzäunen als Sicherung vor Befahren und Ablagerungen.) 

 

8. Technische Richtlinien:  
DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien, etc., auf die Festsetzungen des Bebauungsplans Bezug nehmen, wer-
den bei der Stadt Bersenbrück, Markt 6, 49593 Bersenbrück, zur Einsicht bereitgehalten. 

 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs.3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bersenbrück diesen Bebauungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen, in der Sitzung am  
......................  als Satzung beschlossen. 
 
T E X T L I C H E    F E S T S E T Z U N G E N 
Hinweis auf Einhaltung denkmalrechtlicher Bestimmungen: Südwestlich des Plangebiets besteht die denk-
malgeschützte Hofanlage Gehrder Straße 104. Für dieses Baudenkmal besteht u.a. auch ein Umgebungsschutz 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 4 NDSchG). Daher ist für Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen innerhalb 
des Plangebiets, die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflussen können, vorher eine denkmalrechtliche 
Genehmigung gemäß § 10 NDSchG einzuholen. Dies gilt grundsätzlich auch für nach den planungsrechtlichen 
Festsetzungen dieses Bebauungsplans zulässige Gebäude und sonstige bauliche Anlagen. 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen – gemäß § 9 BauGB 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 11 BauNVO) 
 Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet (SO) „Futtermittelwerk Kreiling“ gemäß § 11 

BauNVO festgesetzt. Das SO „Futtermittelwerk Kreiling“ dient vorwiegend der Unterbringung eines nicht 
erheblich belästigenden gewerblichen Futtermittelwerks. Das SO „Futtermittelwerk Kreiling“ wird aus 
Gründen der Lärmkontingentierung in zwei Teilbereiche (SO 1 u. SO 2) untergliedert. 

 

1.1 Im SO 1 und SO 2 sind zulässig:: 
• Betriebs-, Büro- und Geschäftsgebäude, Lagerhäuser sowie sonstige bauliche und technische 

Anlagen zur Herstellung und für den Handel und den Verkauf von Futtermitteln für alle Tierarten; 
• insgesamt maximal 4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-

inhaber und Betriebsleiter; 
• Stellplätze und Garagen für Kfz sowie sonstige erforderliche Nebenanlagen entsprechend §§ 12 u. 

14 BauNVO. 
 

1.2 Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches im 
Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) darstellen. Die vorgenann-
ten Betriebe und Anlagen werden gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme zugelassen, sofern gutach-
terlich im Rahmen einer Einzelfallprüfung nachgewiesen werden kann, dass angemessene Abstände 
(Sicherheitsabstände) zu den relevanten Umweltschutzgütern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstaben a bis d und i 
BauGB sowie § 3 Abs. 5d BImSchG), auch unter Einbeziehung u.a. von baulichen und technischen 
Schutzmaßnahmen sowie Notfallkonzepten, eingehalten werden können. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 u. 18 BauNVO) 
2.1 Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen senkrecht von Oberkante Mitte der nächst-

liegenden fertigen erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche (hier Straße „Kreilings Weg“) bis Oberkan-
te fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes 1,00 m nicht überschreiten. 

 

2.2 Die maximale Gebäude-/Anlagenhöhe (höchster Punkt Oberkante Dachhaut bzw. Höhe über alles), ge-
messen senkrecht über Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, darf 12,00 m nicht überschreiten. Die 
Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 
BauGB um 3 m für einzelne funktionsbedingte untergeordnete Bauteile, wie Fahrstuhlschächte, Klimaan-
lagen und sonstige technische Einrichtungen zulassen.  
Die Flächen der bestehenden Mischtürme des Futtermittelwerks sind von den vorstehenden Höhenbe-
grenzungen ausgenommen; hier ist eine maximale Gebäude-/Anlagenhöhe von 30,00 m zulässig. 
Zulässig innerhalb des SO 1 oder SO 2 ist ferner insgesamt ein weiterer Mischturm (oder eine vergleich-
bare bauliche Anlage) bis zu einer Anlagenhöhe von 30,00 m, sofern die Anlage eine Grundfläche von 
30 x 30 m nicht überschreitet. 

 

4.  Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)  

4.1 Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Gehölzpflanzungen sind ausschließlich standortgerechte hei-
mische Gehölze entsprechend der Listen aus Kapitel 2.3.1 des Umweltberichts zu verwenden. 

 
5.  Flächen, Maßnahmen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

5.1 Die Fläche für Maßnahmen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft „A“ dient als artenschutzrechtliche Ausgleichsfläche für ein Paar Rebhühner 
und als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme zur Sicherung eines Goldammerreviers.  
Entlang der Südgrenze der Maßnahmenfläche ist zum Sondergebiet (SO) eine mind. 4,0 m breite und 
115 m lange Strauch-Wallhecke anzupflanzen mit einer Wallhöhe von 0,8 bis 1,0 m und einer 
Pflanzdichte von mind. 1 Gehölz je 2 m² standortheimischer Laubsträucher. Die Strauch-Wallhecke ist 
dauerhaft zu erhalten. Fachgerechte Schnittmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen der Verkehrs-
sicherung sowie ein „Auf-den-Stock-setzen“ bei Erhalt ausschlagfähiger Wurzelstöcke, bleiben zulässig. 
Der Rest der Maßnahmenfläche ist als artenreicher Krautsaum mit einer geeigneten Mischung aus 
Regiosaatgut anzulegen (z.B. „Göttinger Mischung“, siehe Artenschutzgutachten). Die Maßnahmenteil-
bereiche nördlich und südlich des Regenwasserrückhaltebeckens sind abwechselnd jeweils nur jedes 
zweite Jahr zu mähen. Die Mahd der jeweiligen Teilfläche darf zum Schutz der Rebhühner erst nach dem 
15.08. erfolgen. Das Mähgut ist abzufahren. Im März oder April des Folgejahres wird dann die gemähte 
Seite gegrubbert und erneut ein Blühstreifen mit einer geeigneten Saatmischung angesät. Die andere 
Hälfte bleibt ganz unberührt.  
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung für angrenzende Gräben und das RRB bleiben zulässig. 
Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 

5.2 Die Fläche für Maßnahmen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft „B“ dient dem Schutz, dem Erhalt und der Entwicklung des vorhandenen 
Siedlungsgehölzes sowie als naturnahes Element für den Biotopverbund. Sie ist als Lebensraum für die 
Goldammer vor erheblichen Beeinträchtigungen zu schützen. Fachgerechte Schnittmaßnahmen sowie ein 
abschnittweises „Auf-den-Stock-setzen“ bei Erhalt ausschlagfähiger Wurzelstöcke bleiben zulässig. 
Lückige Heckenabschnitte sind durch Nachpflanzungen wiederherzustellen. Düngung und Pestizideinsatz 
sind nicht zulässig. 

 

5.3 Die Fläche für Maßnahmen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft „C“ dient der Anlage und Pflege einer naturnahen Fläche für die 
Wasserwirtschaft mit Regenwasserrückhaltebecken und Graben. Die Böschungen sind mit max. 3 cm 
Oberboden anzudecken, als naturnaher Kraut- und Ufersaum anzulegen und mit standortspezifischem 
Regiosaatgut anzusäen. Im Rahmen der Gewässerunterhaltung sind die Uferbereiche 1 bis 2 mal jährlich 
zu mähen, zum Schutz des Rebhuhns ebenfalls erst ab dem 15.08.. Anfallendes Mähgut ist abzufahren. 
Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 

5.4 Die Flächen für Maßnahmen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft „D“ dienen dem Erhalt vorhandener Baumreihen und als naturnahe 
Elemente für den Biotopverbund. Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Gewässerunterhaltung 
bleiben zulässig. Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 

5.5 Die Fläche für Maßnahmen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft „E“ dient dem Erhalt einer vorhandenen Streuobstwiese aus mind. 18 
Hochstämmen und als Ausgleichsfläche für bestehende bauliche Anlagen innerhalb des Plangebietes. 
Abgängige Gehölze sind binnen eines Jahres nachzupflanzen. Die Restfläche ist als Grünland extensiv zu 
nutzen und ein bis zweimal jährlich ab dem 15.06. zu mähen. Anfallendes Mähgut ist abzufahren. 
Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Gewässerunterhaltung bleiben zulässig. Grünlandumbruch, 
Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. Eine Nutzung von bis zu 25 % der Fläche als 
Schotterrasen für eine Feuerwehrzufahrt ist zulässig. 

 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184). 
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017  
(BGBl. I, S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90 - v. 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58),   
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I, S. 1802).  
 

Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I, S. 2240).   
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - (NKomVG) - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010,  
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111). 
 

 
 
 
BEBAUUNGSPLAN  NR. 119   
„SONDERGEBIET  FUTTERMITTELWERK  KREILING” 
 
 
STADT   BERSENBRÜCK 
 
SAMTGEMEINDE  BERSENBRÜCK  /  LANDKREIS  OSNABRÜCK 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in 
seiner Sitzung am  .....................  die Aufstel-
lung des Bebauungsplans beschlossen.    
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB am  .....................  im Bersen-
brücker Kreisblatt bekannt gemacht. 
 
Bersenbrück, den  ........................ 
 
 
 
....................................................... 
Bürgermeister 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
des Bebauungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3 
BauGB am  .....................  im Amtsblatt für den 
Landkreis Osnabrück bekannt gemacht wor-
den. Der Bebauungsplan ist damit am  
.....................  rechtsverbindlich geworden. 
 
Bersenbrück, den  ........................ 
 
 
 
....................................................... 
Bürgermeister 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wur-
den am  .....................  ortsüblich bekannt ge-
macht.    
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die 
Entwurfsbegründung haben vom  23.01.2023  
bis einschl.  23.02.2023  gem. § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Bersenbrück, den  ........................ 
 
 
 
....................................................... 
Bürgermeister 

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften (Beachtlich-
keit gemäß §§ 214 und 215 BauGB) beim Zu-
standekommen des Bebauungsplanes nicht 
geltend gemacht worden. 
 
Bersenbrück, den  ........................ 
 
 
 
 
....................................................... 
Bürgermeister 

  
 
 
 
 
 
 
 

Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan nach 
Prüfung der Bedenken und Anregungen (§ 3 
Abs. 2 BauGB) in seiner Sitzung am  
.....................  als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB sowie die Begründung beschlossen. 
 
Bersenbrück, den  ........................ 
 
 
 
....................................................... 
Bürgermeister 

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 01.11.22 / 18.04.2023 
  

 


